
Preisverleihung
Die Preisverleihung findet im Herbst 2011 im Kloster UND, Undstraße 6, 3504 Krems/Stein 
(www.und.at) statt. 

Preise
Die fünf bestplatzierten Fotos erhalten den Preis »Vinum et Litterae« in Form einer  
Urkunde, einer Skulptur des Künstlers Prof. Karl Korab und eines Geldpreises.

1. Platz: EUR 5.000,–                    2. Platz: EUR 3.000,–                    3.-5. Platz: EUR 2.000,–
 
Zusätzlich wird der beste Einreicher/die beste Einreicherin im Alter zwischen  
16 und 20 Jahren gekürt.

Haftung & Rechte
Mit Einreichung des Werkes durch den Einreichenden/die Einreichende werden dem  
Veranstalter unwiderruflich die ausschließlichen Werknutzungsrechte an dem einge-
reichten Werk unentgeltlich und unbefristet eingeräumt. Die Einreichungen können daher 
unbeschränkt für die begleitende Medienarbeit bzw. für die Nachberichterstattung sowie 
für die Verbreitung in unbeschränkter Auflage im Rahmen des Wettbewerbes verwendet 
werden. Die Bildrechte bleiben beim Einreicher. Der/Die jeweilige Einreichende garantiert, 
Urheber des jeweils eingereichten Werkes zu sein, keinerlei Werknutzungsrechte oder  
Werknutzungsbewilligungen Dritten eingeräumt zu haben und sich einer Übertragung 
dieser Rechte an Dritten zu enthalten. Er/Sie bestätigt, nicht durch anderwärtige Bin-
dungen gehindert zu sein, den vorliegenden Vertrag abzuschließen und zu erfüllen.  
Der/Die Einreichende erklärt weiters, dass durch die Veröffentlichung seines/ihres einge- 
reichten Beitrages keine Urheberrechte verletzt werden und hält den Veranstalter bzw. 
sonstige an der Veranstaltung Mitwirkende gegenüber Ansprüchen Dritter aus einer  
allfälligen Verletzung von Urheberrechten im Zusammenhang mit dem jeweils einge- 
reichten Werk schad- und klaglos. Gerichtsstand ist Wien. Es gilt österreichisches Recht. 
Die Beschlüsse der Jury sind endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mit Unterfertigung des Einreichbogens erklärt sich der/die Einreicher/in mit allen Haf-
tungs- und Teilnahmebedingungen einverstanden.

Veranstalter
Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien  
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung; FN 95970 h
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Internet: www.rhnoew.at
Die Ausschreibung samt Einreichbogen ist auch abrufbar unter:
www.vinumetlitterae.at

Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-
Wien vergibt den österreichischen Preis 
für Wein und Kunst »Vinum et Litterae«
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Teilnahmebedingungen
Der Wettbewerb richtet sich an professionelle Fotografen, Kunst- und Fotografiestudenten 
sowie an Amateure. Die eingereichten Fotos dürfen sich mit dem Thema Wein in all seinen 
Facetten (Wein, Reben, Trauben, Anbau, Kelterung, Genuss) künstlerisch auseinandersetzen. 
Die Jury wird bei der Beurteilung der Fotografien insbesondere auch die positive Einbindung 
des Themas »Österreichischer Wein« berücksichtigen. 

Der Einreicher/die Einreicherin ist Urheber/in des von ihm/ihr eingereichten Werkes. 
Das Werk darf bis zum Zeitpunkt der Einreichung noch nicht veröffentlicht worden sein und 
mit dem Zeitpunkt der Einreichung nicht ohne Zustimmung des Veranstalters verwendet 
werden.

Einreichung & Einsendeschluss
Pro Einreichung sind zu übersenden:
-	 Ein ausgefüllter Einreichbogen
- 	 Die Fotografie in Printform (mind. 13 x 18 cm, max. 24 x 30 cm) und digital auf CD bzw. 

per E-Mail (einreichungen@vinumetlitterae.at) 
Die digitalen Bilder müssen wie folgt beschriftet sein: Nachname_Vorname_Bildnummer. 
Fotos, die nicht den Namen des Fotografen enthalten, werden nicht berücksichtigt. 
Dabei sollten Umlaute und Sonderzeichen vermieden werden. 
Digitale Fotos müssen im JPEG-Format in voller Kameraauflösung (mindesten 6 Mega-
pixel, 300 dpi) gespeichert sein (max. 7 MB pro Bild). 
Die Fotografien in Printform müssen ebenfalls rückseitig mit Namen und Adresse des 
Einreichers/der Einreicherin beschriftet sein. Die Arbeiten werden auf eigenes Risiko 
eingesandt (keine Haftung). 

-	 Titel und Gedanken zu den Bildern (höchstens 1.000 Zeichen).

Bis zu 3 Einreichungen pro Person sind zulässig. Es werden nur Einreichungen angenom-
men, die diesen formalen Bestimmungen, dem Einsendeschluss und den Teilnahmebe-
dingungen entsprechen. Zunächst wird von den Veranstaltern die Einhaltung der formalen 
Bestimmungen überprüft. Die Einreichungen werden nur akzeptiert, wenn sie frei von 
Steuern, Zollverpflichtungen oder weiteren Belastungen für den Veranstalter sind.

Einsendeschluss ist der 1. Juli 2011 (Datum des Poststempels).
	
Die Einreichungen sind an folgende Adresse zu senden:
Vinum et Litterae 2011
markant werbeagentur
z. Hd.: Fr. Astrid Faigl
1220 Wien, Leonard-Bernstein-Str. 10/7.Stock
Tel. 01-533 13 35-31
einreichungen@vinumetlitterae.at

Veranstalter
Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien vergibt bereits zum achten Mal den österreichischen Preis 
für Wein und Kunst »Vinum et Litterae« – in Kooperation mit ORF NÖ, NÖN und KURIER 
sowie in Zusammenarbeit mit Initiator Prof. Gerhard Tötschinger.

Thema 2011: Wein und Fotografie 

Zielsetzung
Ziel von »Vinum et Litterae« ist, die Bedeutung des Weins als Teil der österreichischen 
Lebenskultur in Österreich und über die heimischen Grenzen hinaus stärker bewusst zu 
machen.

Durch den Schwerpunkt »Wein und Fotografie«, bei dem im deutschsprachigen Raum 
ausgeschriebenen Wettbewerb, soll der Zusammenhang von Kultur und Wein künstlerisch 
hervortreten.

Nachwuchspreis: unter allen Einreichern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren wird ein 
zusätzlicher Preis verliehen.

Ehrenschutz
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll
Raiffeisen Generalanwalt Dr. Christian Konrad

Jury
-	 Thomas Ramstorfer (Jury-Vorsitz)
-	 Gen. Dir. Mag. Erwin Hameseder, Raiffeisen-Holding NÖ-Wien
-	 Prof. Gerhard Tötschinger

sowie weitere Persönlichkeiten der österreichischen Politik, Wirtschaft, Fotografieszene
und Medienlandschaft.

Juroren und Vertreter der Auslober sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen.
Die Beschlüsse der Jury sind endgültig und unanfechtbar. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


